












Samtgemeinde Dahlenburg 
Die Samtgemeindebürgermeisterin 

Für die Gliedgemeinden 
Boitze, Dahlem, Flecken Dahlenburg, Nahrendorf und Tosterglope 

21368 Dahlenburg, Am Markt 17 

 
   

Hunde- anmeldung 

ummeldung (innerhalb der Samtgemeinde) 

 

abmeldung 

 Haushalt & Finanzen 

Steuerverwaltung und Veranlagung 

Telefon 05851/86-35 

Telefax 05851/86-40 

E-Mail samtgemeinde@dahlenburg.de 

 
Kassenzeichen:   

Angaben zum Hund Hundesteuermarke:   

 

 
Rasse:   Wurfdatum:  .  .  

 
Farbe:  Hündin  Rüde 

 
Name des Hundes:   

 
ISO-Code (Transpondernummer):   

 
Hunderegister Niedersachsen (ID):   

 
Haftpflichtversicherung bei:   

 
Haftpflichtversicherungsnummer:   

 
Im Haushalt seit:  .  .   Tag der Abmeldung:  .  .  

 
Anzahl der weiteren Hunde im Haushalt:   Abmeldegrund:   

 
Angaben zum Halter/zur Halterin 

 
 

Nachname und Vorname:   

 
Geburtsdatum:  .  .   Bei Umzug innerhalb der Samtgemeinde 

Neuer Wohnort 

Gemeinde:   Gemeinde:   

 
Straße:   Straße:   

 
Hausnummer:   Hausnummer:   

 
PLZ, Wohnort:   PLZ, Wohnort:   

 

 
Bitte wenden! 

mailto:samtgemeinde@dahlenburg.de


Sachkundenachweis: 

 Der Halter/die Halterin hat eine Sachkundeprüfung nach § 3 Abs. 1 NHundG 

Der Halter/die Halterin weist die Sachkunde nach § 3 Abs. 6 NHundG nach. 

 
Er/sie  hat innerhalb der letzten zehn Jahre vor der Aufnahme der Hundehaltung oder Betreuung für eine 

juristische Person über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren ununterbrochen einen Hund 
gehalten oder für eine juristische Person betreut. 

 ist Tierärztin oder Tierarzt oder Inhaberin oder Inhaber einer Erlaubnis nach § 2 Abs. 2 der 
Bundestierärzteordnung zur vorübergehenden Ausübung des tierärztlichen Berufs. 

 ist berechtigt die Brauchbarkeitsprüfungen für Jagdhunde abzunehmen oder hat eine solche Prüfung 
mit einem Hund erfolgreich abgelegt. 

 hat eine sonstige Prüfung bestanden, die vom Fachministerium als den Prüfungen nach Abs. 1 
Satz 2 gleichwertig anerkannt worden ist. 

 besitzt eine Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 oder 2 b des Tierschutzgesetzes (TierSchG) 
zum Halten von Hunden in einem Tierheim oder einer ähnlichen Einrichtung für die dort gehaltenen 
Hunde oder zur Ausbildung von Hunden zu Schutzzwecken für Dritte zur Unterhaltung einer Einrichtung 
hierfür. 

 ist verantwortlich für die Betreuung eines von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder 
fremder Streitkräfte gehaltenen Diensthundes. 

 hält einen Blindenführhund oder einen Behindertenbegleithund. 

 

Datum, Unterschrift des Halters/der Halterin 
 
 

 

E R T E I L U N G E I N E S S E P A - L A S T S C H R I F T M A N D A T S 

 
evtl. Rückstände  wurden überwiesen  bitte abbuchen 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich/Wir ermächtige/n die Samtgemeindekasse Dahlenburg, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. 
Zugleich weise ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Samtgemeindekasse Dahlenburg auf mein/unser Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstitutes keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Ich bin damit einverstanden, dass das angegebene Girokonto auch für Erstattungen verwendet 
wird. Mir ist bekannt, dass bei einer Rücklastschrift die Einzugsermächtigung sofort gelöscht wird. 

 

Vorname und Nachname (Kontoinhaber) 

Straße und Hausnummer 

Postleitzahl und Ort 

Name Kreditinstitut 

IBAN Kontonummer 

D E                                 

BIC (8 oder 11 Stellen) BLZ 

                      

Ort Datum 

Unterschrift des Kontoinhabers 

 


